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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1991

Norm

MRG §30 Abs2 Z10

Rechtssatz

Die Vermietung von ehemals zur wohnmäßigen Unterbringung von Dienstnehmern verwendeten Räumen zu

geschäftlichen Zwecken setzt die Widmung zur Dienstnehmerunterbringung nicht bloß vorübergehend, sondern für

Dauer außer Kraft und bedeutet damit den Verlust der Kündigungsmöglichkeit nach § 30 Abs 2 Z 10 MRG.
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Auch

Schlagworte
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